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20.offene
Albert u. Elfriede Lindner, Jürgen Krönert, Friedrich Engerer 
 Gedächtnisschau 

in der Heidehalle in Bechhofen
vom 03.bis 04. Januar 2026
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KLEINTIERZUCHTVEREIN

BECHHOFEN UND UMGEBUNG eV.

Schirmherr:

1.  Bürgermeister
 Sven Waidmann

** Ausstellungsordnung  **

für die

41.Heideschau

20. Offene Heideschau

Ausstellungsleiter:                     Horst Maurer
                                                 Gunzenhausener Straße 5

                                                 91572 Bechhofen a. d. Heide

                                                 Tel: 09822/1669 o.382 Fax 7230

                                                 Mobil: 015112569697 

      E-Mail: nbook1@maurer-pinsel.de

Stellvertretender                              Jürgen Nixel
Ausstellungsleiter:                           Alter Sportplatz 3
                                                           91572 Bechhofen
                                                           Tel:   09822/6044744                   

                                                           E-Mail: juergennixel@web.de
Meldepapiere an:                  Horst Maurer   bis spätestens 01. Dezember 2025                                            

                                          Fax 09822/7230

                                          E-Mail: nbook1@maurer-pinsel.de

Gleichzeitig ist das Standgeld mit Porto und Kataloganteil das Eintrittsgeld auf das Konto des KTZV Bechhofen u. Umgebung e.V. bei der Raiffeisenbank Bechhofen eG.

 BLZ: 76069378. Konto – Nr. 100617601 zu überweisen.

 IBAN: DE95760693780100617601

1.) Die Ausstellung umfasst die Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen AAB des (BDRG), sofern sie nicht durch Sonderbestimmungen ergänzt werden.

2.) Die Ausstellung umfasst folgende Abteilungen:

· Groß- und Wassergeflügel                             Standgeld:        Euro 6,00 je Tier

· Hühner                                                            Standgeld:         Euro 6,00 je Tier

· Zwerghühner                                                  Standgeld:         Euro 6,00 je Tier

· Tauben                                                            Standgeld:         Euro 6,00 je Tier                       

      Die angeschlossene Jugendschau ist in die gleichen Abteilungen untergliedert.

· Für Jugendliche beträgt das Standgeld Euro 3,00 je Tier.

· Hinzu kommt pro Aussteller Unkostenbeitrag 4,00 Euro + Pflichtkatalog 4,00 Euro und Dauerkarte für beide Tage von 3,00 Euro Eintritt Bitte gleich mit überweisen, Jugendliche freier Eintritt 
· Jugendliche sind vom Pflichtkatalog befreit, jedoch nicht vom Unkostenbeitrag.

· Meldeschluss:                Montag                01. Dezember 2025
· Einlieferung:                 Donnerstag         01. Januar    2026 16.00 bis 19.00 Uhr

· Bewertung der Tiere:      Freitag             02. Januar    2026   kein Einlass 
· Eröffnung der Schau:     Samstag,           03. Januar    2026  10.30 Uhr
· Öffnungszeiten:               Samstag          03. Januar    2026   9.00 bis 18.00 Uhr

·                                           Sonntag           04. Januar    2026   9.00 bis 15.00 Uhr
· Ausgabe der Tiere:         Sonntag           04. Januar    2026   15.00Uhr                       

 3.)   An Preisen werden vergeben:

· 10 E (Ehrenpreise) à Euro    8,00​​ auf jeweils 100 Nummern

· 25 Z (Zuschlagspreise) à Euro 4,00   auf jeweils 100 Nummern

· 1 LVP  
· Bezirksverbands - Jugendehrenpreis BVJP 

· Landesverbands- Jugendehrenpreis LVJP
· Gestiftete Preise als Sonderehrenpreise (SE) und als Sonderzuschlagspreise (SZ)

· Jeder Preisrichter erhält ein Heideband (Gedächtnisband) zur Vergabe.
· Einen Pokal auf Jugend gestiftet: von Horst Maurer

4.) Tierverkauf: vorbehaltlich VK -Preise werden im Katalog veröffentlicht.
5.) Preisgeldauszahlung nur Sonntag:

      Sonntag      04.Januar   2026 von 11.00 bis 14.00 Uhr

6.) Tierverkäufe sind über die Ausstellungsleitung abzuwickeln. Als    

     Vermittlungsentschädigung werden 15% vom Verkaufspreis in Abzug gebracht.

7.) Verluste, die durch Verschulden der Ausstellungsleitung entstanden sind,

      werden mit 20 € pro Tier ersetzt.

8.) Wenn die Ausstellung infolge höherer Gewalt abgesagt werden muss, wird

     das Standgeld nach Abzug von 30% für Unkosten zurückbezahlt.

9.) Achtung:  Veterinärbehördlich Bestimmungen des neuen Tierschutzgesetzes sind einzuhalten.
a.) Aus Sperrgebieten, die wegen der klassischen Geflügelpest, Newcastle Disease ND, Geflügelcholera, Maul- und Klauenseuche oder Schweinepest gebildet wurden, darf kein Geflügel auf die Ausstellung verbracht werden.

b.) Die auszustellenden Tiere dürfen nur mit gültiger Impfbescheinigung ausgestellt werden.

Hühnergeflügel muss gegen die Newcastle-Disease und Tauben gegen Paramyxovirose wirksam und termingerecht geimpft sein.

c.) alle Aussteller müssen bei der Anmeldung ihre Betriebsnummer abgeben.

d.) Wassergeflügel kann nur ausgestellt werden, wenn es entweder in den letzten vier Tagen vor der Ausstellung serologisch negativ getestet wurde oder aus einer Sentineltierhaltung stammt.

e.) Bei Durchführung der Schau sind die dann aktuell gültigen Regelungen zu beachten, diese können Januar 2026 auch ein Ausstellungsverbot umfassen.

Eine tierärztliche Bescheinigung über die durchgeführte Impfung oder die Sentineltierhaltung muss bei der Einlieferung abgegeben werden. (Kopie genügt)

Der Aussteller versichert mit seiner Unterschrift, dass der Herkunftsbestand keiner      tierseuchenrechtlichen Sperre, bzw. Maßregelung unterliegt.

f.) Über eine amtstierärztliche Überwachung wird, je nach lokaler Seuchenlage, vom staatl. Veterinäramt Ansbach kurzfristig entschieden.

g.) Für die Ausstellung bestehen insoweit keine Hinderungsgründe, jedoch unter Vorbehalt einer jederzeit möglichen Einschränkung, bzw. eines Verbots bei Änderung der Seuchenlage. 
10.)   Die ordnungsgemäß ausgefüllte Ringkarte ist beim Einsetzen der Tiere unbedingt abzugeben.

11.) Mit der Abgabe des Meldebogens erkennt der Aussteller die vorstehend aufgeführten Ausstellungsrichtlinien an.

12.) Datenschutzerklärung: Der Aussteller bestätigt mit seiner Unterschrift

auf dem Meldebogen gemäß DSGVO die Speicherung und Veröffentlichung

seiner Adressdaten mit Telefonnummer und der von ihm ausgestellten

Tiere mit deren Bewertungen im Katalog der Ausstellung. Übermittelte

E-Mail-Adressen werden nur zum direkten Kontakt mit dem Aussteller verwendet

und nicht veröffentlicht. Weiterhin können diese Daten sowie Fotos

von Personen und Tieren an Print- und andere Medien zur Schaudokumentation

in Form von Teilnehmer- und Siegerlisten mit Ausstellernamen,

Vereins-/Verbandszugehörigkeit übermittelt werden.
13.) Meldepapiere können auch auf www.ktzv-bechhofen.de Homepage heruntergeladen werden.
14.) Letzter Termin für Reklamationen und Ansprüche ist der 31. Januar 2026
Zur regen Beteiligung lädt herzlich ein:
KTZV Bechhofen und Umgebung e.V.










